
 Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Gabriele Triebel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 22.12.2022

Klinikum Landsberg am Lech – Verhalten Landrat Thomas Eichinger

Am 03.08.2022 hat Landrat Thomas Eichinger in der Verwaltungsratssitzung des 
Klinikums Landsberg am Lech zu Beginn der Sitzung dem Verwaltungsrat gedroht, 
dass er, falls dieser den Vorstand Marco Woedl entlassen werde, selbst die Leitung 
des Klinikums übernehmen werde und es im Zuge dessen zu umfassenden Kündi-
gungen von Ärztinnen und Ärzten käme. Zu dem äußerte er, dass der Verwaltungs-
rat umstrukturiert werde, da Verwaltungsrätinnen und -räte mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Gespräche geführt hätten. Mit Schreiben vom 30.06.2022 hatte sich der 
Personalrat an den Verwaltungsrat und den Landrat mit dem Hinweis gewandt, dass 
eine Vielzahl von Kündigungen vorlägen und eine Einbeziehung der Bereichsver-
antwortlichen bei gravierenden Umstrukturierungen fehle. Gegen die Missstände am 
Klinikum Landsberg am Lech wurde dem Landrat auch eine Unterschriftenliste vor-
gelegt. Inzwischen hat eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Ärztinnen und Ärzten 
gekündigt.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass es in den vergangenen Mona-
ten am Klinikum Landsberg am Lech zu einer das übliche Maß über-
treffenden Fülle von Kündigungen kam?   3

1.2 Wie beurteilt die Staatsregierung die entstandene Problematik?   3

2.  Wie bewertet die Staatsregierung die Drohung des Landsberger 
Landrats Thomas Eichinger, die Leitung der Klinik bei einer Ent-
lassung des Vorstands selbst zu übernehmen und einer Reihe von 
Ärztinnen und Ärzten zu kündigen?   3

3.1 Entspricht die Aussage des Landsberger Landrats Thomas Eichin-
ger, dass aufgrund der geführten Gespräche durch Verwaltungs-
rätinnen und -räte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ver-
waltungsrat umstrukturiert werde, um die betroffenen 
Verwaltungsrätinnen und -räte künftig vom Verwaltungsrat auszu-
schließen, den Anforderungen des Art. 64 Abs. 1 Satz 2 und 
Satz 3 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG)?   4

3.2 Wenn ja, inwiefern?   4

3.3 Wenn nein, warum nicht?   4

4.  Wie bewertet die Staatsregierung die ausbleibende Reaktion des 
Landsberger Landrats auf das Schreiben des Personalrats?   4
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5.1 Entspricht die Amtsführung des Landsberger Landrats Thomas Ei-
chinger den Anforderungen an einen Beamten, wenn dieser bei Vor-
lage einer Unterschriftenliste des Personalrats erklärt, dass es sich 
bei den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Unterschriften-
liste auch „um Putzfrauen und sowas“ handle?   4

5.2 Welches Verhalten eines Amtsträgers wäre angemessen und zu er-
warten?   4

5.3 Gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex für Funktions-
trägerinnen und -träger?   4

6.  Liegt eine Gefährdung des Allgemeinwohls – das Beamte ver-
pflichtet sind zu schützen – dadurch vor, dass das Handeln des 
Landsberger Landrats Thomas Eichinger den reibungslosen Ablauf 
des Betriebs des Klinikums Landsberg am Lech behindert und wel-
che Möglichkeiten gibt es, entsprechend einzugreifen?   5

Anlage   6

Hinweise des Landtagsamts   10
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 03.02.2023

1.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass es in den vergangenen Mona-
ten am Klinikum Landsberg am Lech zu einer das übliche Maß über-
treffenden Fülle von Kündigungen kam?

Dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration liegen hierzu keine In-
formationen oder Zahlen vor. Die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichts-
behörde des Landkreises Landsberg am Lech hat mitgeteilt, dass ihr hierzu keine 
Erkenntnisse vorliegen. Eine konkrete Abfrage beim Landkreis Landsberg am Lech 
bzw. bei dem von ihm in der Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts errichteten 
Kommunalunternehmen Klinikum Landsberg am Lech ist nicht erfolgt. Hinsichtlich 
der betroffenen privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse stünde der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsaufsicht im Hinblick auf die kommunale Personalhoheit ein derartiges Aus-
kunftsrecht ohne eine konkrete Betroffenheit öffentlich-rechtlicher Vorschriften, die 
hier nicht ersichtlich ist, auch nicht zu. Arbeitsrechtliche Angelegenheiten und der 
Vollzug des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterfallen grundsätzlich 
nicht der Rechtsaufsicht.

1.2 Wie beurteilt die Staatsregierung die entstandene Problematik?

Eine Beurteilung ist wegen fehlender Informationen nicht möglich und auch keine Auf-
gabe der staatlichen Rechtsaufsicht.

2.  Wie bewertet die Staatsregierung die Drohung des Landsberger 
Landrats Thomas Eichinger, die Leitung der Klinik bei einer Ent-
lassung des Vorstands selbst zu übernehmen und einer Reihe von 
Ärztinnen und Ärzten zu kündigen?

Der Hinweis des Verwaltungsratsvorsitzenden, dass er die rechtliche Vertretung 
des Kommunalunternehmens übernehmen werde, sobald der Vorstand abberufen 
und noch kein neuer Vorstand berufen sei, entspricht der geltenden Satzung des 
Kommunalunternehmens (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2) und ist daher nicht pflichtwidrig.
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3.1 Entspricht die Aussage des Landsberger Landrats Thomas Ei-
chinger, dass aufgrund der geführten Gespräche durch Ver-
waltungsrätinnen und -räte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltungsrat umstrukturiert werde, um die betroffenen 
Verwaltungsrätinnen und -räte künftig vom Verwaltungsrat aus-
zuschließen, den Anforderungen des Art. 64 Abs. 1 Satz 2 und 
Satz 3 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG)?

3.2 Wenn ja, inwiefern?

3.3 Wenn nein, warum nicht?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen des Fragenkomplexes 3 ge-
meinsam beantwortet.

Die Ankündigung des Landrats, die Kreisgremien mit der Zusammensetzung des Ver-
waltungsrats zu befassen, ist nicht zu beanstanden. Die diesbezügliche Entscheidung 
obliegt dem Kreistag. Ein Verstoß gegen § 34 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Beamtenstatus-
gesetz (BeamtStG), in welchen nunmehr die vormals in Art. 64 Abs. 1 Sätze 2 und 
3 BayBG in der bis 31.03.2009 geltenden Fassung geregelten Amtspflichten verortet 
sind, liegt damit nicht vor.

4.  Wie bewertet die Staatsregierung die ausbleibende Reaktion des 
Landsberger Landrats auf das Schreiben des Personalrats?

Hierzu liegen der Regierung von Oberbayern und dem Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration keine Informationen vor.

5.1 Entspricht die Amtsführung des Landsberger Landrats Thomas Ei-
chinger den Anforderungen an einen Beamten, wenn dieser bei Vor-
lage einer Unterschriftenliste des Personalrats erklärt, dass es sich 
bei den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Unterschriften-
liste auch „um Putzfrauen und sowas“ handle?

5.2 Welches Verhalten eines Amtsträgers wäre angemessen und zu er-
warten?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5.1 und 5.2 gemeinsam be-
antwortet.

Landrat Thomas Eichinger hat in seiner Stellungnahme vom 22.11.2022 erklärt, dass 
er derartige Äußerungen nicht getätigt habe und diese folgerichtig auch nicht im Pro-
tokoll wiederzufinden seien.

5.3 Gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex für Funktions-
trägerinnen und -träger?

Für kommunale Wahlbeamte gelten die einschlägigen beamtenrechtlichen Regelun-
gen.
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6.  Liegt eine Gefährdung des Allgemeinwohls – das Beamte ver-
pflichtet sind zu schützen – dadurch vor, dass das Handeln des 
Landsberger Landrats Thomas Eichinger den reibungslosen Ablauf 
des Betriebs des Klinikums Landsberg am Lech behindert und wel-
che Möglichkeiten gibt es, entsprechend einzugreifen?

Im Rahmen der Prüfung einer Rechts- und Dienstaufsichtsbeschwerde ist die Regie-
rung von Oberbayern zu dem Ergebnis gekommen, dass Landrat Thomas Eichinger 
ihm obliegende Dienstpflichten nicht verletzt hat. Das Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration schließt sich anhand der von der Regierung von Oberbayern 
vorgelegten Stellungnahme diesem Ergebnis an.
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Anlage
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/�sitzungen�
zur Verfügung.

Bayerischer Landtag    18. Wahlperiode � Seite�10�/�10 Drucksache�18 / 26385

https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	1.1	Ist der Staatsregierung bekannt, dass es in den vergangenen Monaten am Klinikum Landsberg am Lech zu einer das übliche Maß übertreffenden Fülle von Kündigungen kam?
	1.2	Wie beurteilt die Staatsregierung die entstandene Problematik?

	2.		Wie bewertet die Staatsregierung die Drohung des Landsberger Landrats Thomas Eichinger, die Leitung der Klinik bei einer Entlassung des Vorstands selbst zu übernehmen und einer Reihe von Ärztinnen und Ärzten zu kündigen?
	3.1	Entspricht die Aussage des Landsberger Landrats Thomas Eichinger, dass aufgrund der geführten Gespräche durch Verwaltungsrätinnen und -räte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltungsrat umstrukturiert werde, um die betroffenen Verwaltungsrä
	3.2	Wenn ja, inwiefern?
	3.3	Wenn nein, warum nicht?

	4.		Wie bewertet die Staatsregierung die ausbleibende Reaktion des Landsberger Landrats auf das Schreiben des Personalrats?
	5.1	Entspricht die Amtsführung des Landsberger Landrats Thomas Eichinger den Anforderungen an einen Beamten, wenn dieser bei Vorlage einer Unterschriftenliste des Personalrats erklärt, dass es sich bei den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Untersc
	5.2	Welches Verhalten eines Amtsträgers wäre angemessen und zu erwarten?
	5.3	Gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex für Funktionsträgerinnen und -träger?

	6.		Liegt eine Gefährdung des Allgemeinwohls – das Beamte verpflichtet sind zu schützen – dadurch vor, dass das Handeln des Landsberger Landrats Thomas Eichinger den reibungslosen Ablauf des Betriebs des Klinikums Landsberg am Lech behindert und welche Mö
	Anlage
	Hinweise des Landtagsamts

